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Landkreis Stendal                                                                                                                                                     

Änderungsverfügung 
zur Ordnungsrechtlichen Verfügung zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren durch 
den Eichenprozessionsspinner vom 10.04.2013, veröffentlicht im Amtsblatt für den 

Landkreis Stendal Nr. 9  

Abweichend von Nr. 1 Satz 4 der Verfügung vom 10.04.2013 befinden sich weitere Bekämp-
fungsflächen in den Gemarkungen Damerow, Giesenslage, Hassel, Hindenburg, Hohenberg-
Krusemark, Rohrbeck, Rehberg, Scharlibbe und Scharpenhufe.

Die weiteren Regelungen der Verfügung vom 10.04.2013 haben unverändert Bestand.

Begründung:
Die neu hinzugekommenen Bekämpfungsflächen wurden dem Landkreis nach der Veröf-
fentlichung der Verfügung vom 10.04.2013 von den betroffenen Kommunen nachgemeldet. 
Hier bestehen die gleichen Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner wie in den anderen 
Bekämpfungsflächen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Stendal, 
Hospitalstr. 1-2 in 39576 Stendal einzulegen.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann auf Antrag gemäß § 80 Abs.5 VwGO 
die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung  des Widerspruchs beantragt werden.
Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter Weg 203 –206 in  39104 
Magdeburg zu stellen. Bei dem Verwaltungsgericht Magdeburg können in allen Verfahren 
auch elektronische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen - Anhalt ein-
gereicht werden. 

Stendal, den 24.04.2013

                                 

Carsten Wulfänger
Landrat

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Öffentliche Bekanntmachung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark

Bekanntgabe zur allgemeinen Planungsabsicht der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark über die Aufstellung des sachlichen Teilplans „Regionalstrategie Daseinsvor-
sorge und Entwicklung Siedlungsstruktur“

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark hat auf ihrer 52. 
Sitzung am 27.06.2012 nachfolgenden Beschluss gefasst:
Beschlussdrucksache 06/2012 

Gemäß § 7 ROG wird das Verfahren zur Aufstellung eines sachlichen Teilplans „Regional-
strategie Daseinsvorsorge und Entwicklung der Siedlungsstruktur“ eingeleitet. Bestandteile 
des sachlichen Teilplans sind die Konkretisierung und Umsetzung der Ziele und Grundsätze 
des LEP 2010 unter Kapitel 2 zur Entwicklung der Siedlungsstruktur auf Ebene der Regio-
nalplanung. Folgende im sachlichen Teilplan enthaltene Festlegungen sollen die Daseinsvor-
sorge in der Planungsregion Altmark raumordnerisch sicherstellen. 
 - Entwicklung der Siedlungsstruktur gem. Kapitel 2.1 LEP 2010 LSA (Festlegung und 
 räumliche Abgrenzung von Grundzentren; räumliche Abgrenzung von zentralen Orten 
 höherer Stufe die bereits durch das Land Sachsen-Anhalt im LEP 2010 festgelegt sind)
 - Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge gem. Kapitel 2.2 LEP 2010 LSA  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange erfolgt gemäß § 10 
Abs. 1 ROG.

Stendal, den 18. April 2013

  

             

  
 

Carsten Wulfänger
Vorsitzender

Amt für Landwirtschaft,  Wanzleben, 05.04.2013
Flurneuordnung und Forsten Mitte

Öffentliche Bekanntmachung
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Im freiwilligen Landtausch in Erxleben, Landkreis Börde sowie in Tangerhütte, Orts-
teile Mahlpfuhl und Uchtdorf, Landkreis Stendal
Verf.-Kennung: BK 0034

betreffend die Flurstücke: 81/30 und 81/35 in der Flur 2 der Gemarkung Erxleben
   144/2 in der Flur 3 der Gemarkung Mahlpfuhl
   64 in der Flur 4 der Gemarkung Mahlpfuhl
   62/1 in der Flur 1 der Gemarkung Uchtdorf
   37, 40, 42 und 43 in der Flur 7 der Gemarkung Uchtdorf

werden gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hiermit die Inhaber von Rech-
ten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am freiwilligen 
Landtausch berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom 
ersten Tag dieser Bekanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und For-
sten Mitte, Außenstelle Wanzleben anzumelden.

Auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstel-
le Wanzleben hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden 
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen.



Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Schönhausen (Elbe)

Aufgrund des §  7 in Verbindung mit §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geän-
dert durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30.11.2011 (GVBl. 
LSA S. 814), hat der Gemeinderat der Gemeinde Schönhausen (Elbe) in seiner Sitzung am 
16.04.2013 folgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 19.01.2010 beschlossen:

Artikel 1
Im § 14 – Öffentliche Bekanntmachungen – erfolgen die nachfolgend genannten Änderun-
gen:

§ 14 Abs. 1
Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die gesetzlich erfor-
derlichen Bekanntmachungen durch Aushang in folgenden Aushängekästen:

Schönhausen:  Schulstraße 14
   Bismarckstraße 4
   Breitscheidstr. 8
   Fontanestr. 7b

Schönhausen-Damm:  Dorfstraße  (am Dorfgemeinschaftshaus)

Hohengöhren:  am Friedhof
   Sandstr. 2 / Kreuzung alte Bergstraße
   Dammstraße 12

Hohengöhren-Damm: Neue Heidestraße (am Friedhof)

§ 14  Abs. 2, Satz 2
Sind Pläne, Karten, Zeichnungen und sonstige Anlagen selbst eine bekannt zu machende An-
gelegenheit oder Bestandteil einer bekannt zu machenden Angelegenheit oder eignet sich der 
bekannt zu machende Text wegen seines Umfanges nicht in vollem Wortlaut zur Bekanntma-
chung, so kann diese durch Auslegung im Büro des Bürgermeisters in Schönhausen (Elbe), 
Fontanestraße 7b und in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in Schönhausen (Elbe), 
Bismarckstraße 12, während der Dienststunden ersetzt werden (Ersatzbekanntmachung).

§ 7 Bürgermeister
Der Bürgermeister entscheidet in eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung. Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach bereits fest-
gelegten Grundsätzen entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung haben oder die 
im Einzelfall einen Vermögenswert von 5000,00 Euro nicht übersteigen. Soweit es sich nicht 
bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, entscheidet er abschließend über die 
in § 4 genannten Angelegenheiten, sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten 
werden.

Artikel 2
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Schönhausen (Elbe), den 16.04.2013

Dobkowicz   
Bürgermeister

Wasserverband Stendal - Osterburg

Satzung
über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranla-ge und deren Benutzung im Gebiet des Wasserverbandes 

 Stendal-Osterburg (WVSO) 

Entwässerungssatzung
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383)  und §§ 9 und 16 

Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in Verbindung mit § 78 des Wasser-
gesetzes für das Land Sachsen Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492) in 
der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Stendal-
Osterburg auf ihrer Sitzung am 24. April 2013 die folgende Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung im Gebiet des Wasserverbandes 
Stendal-Osterburg beschlossen

§ 1
Allgemeines, öffentliche Einrichtung

(1) Der WVSO betreibt in seinem Gebiet Abwasseranlagen als öffentliche Einrichtung.

(2) Der WVSO übernimmt es nach Maßgabe dieser Satzung und den „Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser“ (AEB-A), in seinem Gebiet die Abwässer zu sammeln, 
fortzuleiten und zu behandeln. Die Abwasserbeseitigung umfasst auch das Einsammeln und 
Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben 
gesammelten Abwassers sowie die Überwachung der Selbstüberwachung und der Wartung 
von Kleinkläranlagen.

(3) Der WVSO entscheidet über Art, Lage; Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie 
den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung.

(4) Anschluss- und Benutzungsrecht sowie -zwang als hoheitliche Aufgabe richten sich nach 
dieser Satzung. Das Verhältnis zwischen den Benutzern der Abwasseranlagen und dem WV-
SO wird gemäß seiner "Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser -AEB-A-„  ge-
regelt.

§ 2
Umfang der öffentlichen Einrichtungen

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören

a) das gesamte öffentliche Kanalnetz, bestehend aus Kanälen für Schmutzwasser (Trennver-
fahren), Abwasserdruckleitungen, Bürgermeisterkanälen oder Kanälen zur Aufnahme aller 
Abwässer (Mischverfahren),
b) die Anschlussleitung vom Kanalabzweig (Einlassstück) bis einschließlich eines Grund-
stückanschlussschachtes, der sich in der Regel auf dem Grundstück befindet; bei Anschluss 
an eine Abwasserdruckleitung endet die öffentliche Abwasseranlage an der Grundstücks-
grenze,. 
c) die Abwasserpumpstationen,
d) die Kläranlagen,
e) die Betriebsgrundstücke, -gebäude und -einrichtungen,
f) Anlagen und Einrichtungen, die nicht von dem WVSO selbst, sondern von Dritten herge-
stellt und zu unterhalten sind, wenn sich der WVSO dieser Anlagen und Einrichtungen zur 
Ableitung der Abwässer bedient
g) Einrichtungen und Vorkehrungen zur Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlammes und des in abflusslosen Sammelgruben gesammelten Abwassers (öffentliche Fä-
kalschlammentsorgung)

§ 3
Grundstücksbegriff

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt, insbesondere dann, wenn ihm eine 
eigene Hausnummer zugeteilt wird.

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch 
für Erbbauberechtigte, Nießbraucher sowie Wohnungseigentümer und Wohnungserbbaube-
rechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.51 (BGBI.I.S. 175) in der 
jeweils gültigen Fassung sowie ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Ge-
samtschuldner. 

§ 4
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trok-
kenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Abwasser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssig-
keiten. Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht

a) für das durch landwirtschaftlichen Gebrauch anfallende Abwasser einschließlich Jauche 
und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzte Böden aufgebracht zu werden.
b) für unverschmutztes Abwasser, welches zur Gewinnung von Wärme abgekühlt wurde,
c) für Niederschlagswasser.

- Der WVSO nimmt im Auftrag der Kommunen Aufgaben der Vorbereitung, Durchführung 
und des Betriebes von Regenwasserkanalisationen und -behandlungsanlagen wahr. Diese 
Aufgaben und finanziellen Abgrenzungen sind gesondert mit den Kommunen zu vereinba-
ren.

(2) Kanäle sind Mischwasserkanäle, Abwasserkanäle, Bürgermeisterkanäle einschließlich 
der Sonderbauwerke wie z.B. Pumpwerke.

(3) Abwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Abwasser.

(4) Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Abwasser bestimmt.
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(5) Zentrale Abwasserbehandlungsanlage ist eine Anlage zur Behandlung des in den Kanälen 
gesammelten oder aus abflusslosen Sammelgruben abgefahrenen Abwassers einschließlich 
der Ableitung zum Gewässer.

(6) Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle) sind die Anschlussleitungen vom Kanal-
abzweig bis zum anzuschließenden Grundstück einschließlich des Grundstücksanschluss-
schachtes, der sich in der Regel auf dem Grundstück befindet; bei Abwasserdruckleitungen 
die Anschlussleitungen vom Kanalabzweig bis zum anzuschließenden Grundstück. 

(7) Bürgermeisterkanäle sind im Gefälle erdverlegte Rohrleitungen, die in Teilgebieten von 
Städten und Gemeinden vorrangig Niederschlagswasser von Straßen, Wegen und Plätzen, 
jedoch auch in Kleinkläranlagen gereinigtes Abwasser in ein Gewässer einleiten.

(8) Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem 
Sammeln bzw. dem Behandeln oder Ableiten des Abwassers dienen, soweit sie nicht Be-
standteil der öffentlichen Abwasseranlage sind. Die Grundstücksentwässerungsanlage endet 
auf der Anschlussnehmerseite vor dem Grundstücksanschlussschacht, ist dieser nicht vor-
handen, an der Grundstücksgrenze und bei Altanlagen an der Einleitstelle im Kanal.

(9) Grundstücksanschlussschacht ist eine Einrichtung -im Regelfall- auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers, die zur Durchführung von Kontroll-, Mess- und Reinigungsarbeiten 
sowie Probennahmen dient. Der Schacht kann sich auch außerhalb des Grundstückes befin-
den, wenn dies technisch bedingt ist oder die Installation auf dem Grundstück mit erhöhtem 
Aufwand verbunden wäre.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte eines im Gebiet des WVSO liegen-
den Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Abwasseranlagen 
und das Einleiten der auf seinem Grundstück anfallenden Abwässer nach Maßgabe dieser 
Satzung und unter Wahrung der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser -AEB-
A- zu verlangen (Anschlussberechtigter). Sind für ein Grundstück mehrere Anschlussberech-
tigte vorhanden, so treffen die Rechte und Pflichten dieser Satzung jeden Anschlussberech-
tigten in vollem Umfang

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an 
eine öffentliche Straße, einen öffentlichen Weg oder Platz grenzen oder durch einen öffent-
lichen oder privaten Weg einen unmittelbaren Zugang zu einer öffentlichen Straße, einem 
öffentlichen Weg oder Platz haben und der Kanal in der öffentlichen Straße, dem öffentlichen 
Weg oder Platz betriebsfertig hergestellt ist. Der WVSO kann auch sonstigen dinglich Be-
rechtigten (z.B. Hinterliegern) eine Anschlussberechtigung erteilen. Die Herstellung, Erwei-
terung oder Änderung bestehender Abwasserleitungen kann nicht verlangt werden.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Abwasseranlage kann versagt wer-
den, wenn die Entwässerung wegen der Lage des Grundstücks oder sonstiger technischer 
und betrieblicher Gründe erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
und Kosten erfordert.

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen des Abs. 2 und 3, sofern 
der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhän-
genden Mehrkosten zu tragen und auf Verlangen des WVSO Sicherheiten zu leisten.

(5) Bei neu zu errichtenden Eigenheimgebieten kann der WVSO unabhängig von den Rege-
lungen der Absätze 1-4 Erschließungsvereinbarungen abschließen.

(6) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird, ist vorher 
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die 
nach dem Stand der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu ändern 
ist. In den nach Trennverfahren entwässerten Gebieten darf das Abwasser nur dem dafür 
bestimmten Kanal zugeführt werden. In Ausnahmefällen kann angeordnet werden, dass zur 
besseren Spülung des Abwasserkanals das Niederschlagswasser einzelner günstig gelegener 
Grundstücke in diesen eingeleitet wird.

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück, sofern es bebaut ist an eine 
bestehende Abwasseranlage anzuschließen und diese zu benutzen. Kleinkläranlagen u.ä. sind 
in diesen Fällen außer Betrieb zu nehmen, zu leeren und zu reinigen, sofern es sich um einen 
Anschluss an einen Abwasserkanal handelt.

(2) Der WVSO kann den Anschluss von unbebauten Grundstücken verlangen, wenn ein be-
sonderes öffentliches Bedürfnis dies erfordert.

(3) Die Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwas-
seranlage, soweit der öffentliche Kanal vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, 
sonst auf Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung (Ausfuhr 
des in der abflusslosen Sammelgrube anfallenden Abwassers bzw. des in der Kleinkläranlage 
anfallenden Schlammes). Sofern der Anschluss an einen Bürgermeisterkanal erfolgt, ist auch 
der Anschluss an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung vorzunehmen und der Anschluss-
berechtigte ist verpflichtet den in den Grundstückskläranlagen anfallenden Schlamm durch 
den WVSO zu entsorgen zu lassen.

(4) Besteht ein Anschluss an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung, kann der WVSO den 
Anschluss an die zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 
3 nachträglich eintreten. Der Anschluss ist binnen drei Monaten nach Zugang der Aufforde-
rung vorzunehmen. 

(5) Bei Neu- und Umbauten ist der Anschluss innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher 
Aufforderung, vor der Gebrauchsabnahme des Bauwerks, auszuführen.

(6) Der WVSO kann den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage 
anordnen. Der Grundstückseigentümer hat den Anschluss nach Zugang der Aufforderung des 
WVSO über die Ausübung des Anschlusszwangs innerhalb von drei Monate vorzunehmen. 

(7) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut wer-
den sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des WVSO alle Einrichtungen für den 
künftigen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten.

8) Wird an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in denen noch kein Kanal liegt, wohl 
aber geplant ist, ein Neubau errichtet oder in einem bereits bestehenden Bauwerk die vorhan-
dene Abwassereinrichtung wesentlich geändert oder erneuert, so sind auf Verlangen des WV-
SO die notwendigen Einrichtungen für den späteren Anschluss zu planen und vorzusehen.

(9) Besteht für die Ableitung aller oder eines Teils der Abwässer kein natürliches Gefälle, 
kann der WVSO den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage durch den Anschlussberechtigten 
auf dessen Kosten verlangen. Die Hebeanlage gehört zur Grundstücksentwässerungsanlage.

(10) Wenn und soweit ein Grundstück an eine Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - unter Wahrung der Rege-
lungen „Einleitungsbedingungen und –beschränkungen“ in der Anlage zu diesen AEB-A - 
der Abwasseranlage zuzuführen.

(11) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwangs, so haben die 
Anschlussberechtigten dies unverzüglich dem WVSO mitzuteilen.

§ 7
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung, die als Regel oder Sollvorschrift aufgestellt oder 
bei denen Ausnahmen vorgesehen sind, können auf Antrag Ausnahmen oder Befreiungen 
gestattet werden, wenn dem öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Der Antrag ist unter 
Angabe der Gründe innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zum Anschluss schrift-
lich beim WVSO zu stellen.

(2) Die Befreiung und die Ausnahmegenehmigung können unter Bedingungen und Auflagen 
sowie befristet erteilt werden. Sie stehen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.

(3) Vom Anschluss- und Benutzungszwang für Abwasser kann auf Antrag nach Abs. 1 Satz 
2 ganz oder teilweise befreit werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche 
Abwasseranlage für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls unzumutbar ist.

Wird eine Befreiung bezüglich des Sammelns, des Behandelns und des Ableitens ausge-
spro-chen, besteht für das Grundstück die Verpflichtung zum Bau und Betrieb einer Grund-
stückskläranlage bzw. abflusslosen Sammelgrube und zum Anschluss an die öffentliche Fä-
kalschlammentsorgung.

§ 8
Antrags- und Zustimmungsverfahren für Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Einleitung von Abwässern in die öffentliche Abwasseranlage sowie die Herstellung 
und die Veränderung von Einrichtungen zur Beseitigung und Vorbehandlung der Abwässer 
eines Grundstücks sind zustimmungspflichtig und entsprechend zu beantragen.

(2) Das Antragsverfahren entfällt bei Komplexerschließungen. 

(3) Der WVSO entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er 
kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstück-
sentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über 
den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer 
zu tragen.

(3) Die Zustimmung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt 
auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers bzw. des Inhabers der 
Zustimmung. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die ggf. für den Bau oder 
Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich 
sind.

(4) Der WVSO kann - abweichend von den Regelungen Einleitungsbedingungen und –ein-
schränkungen, Anlage zu den AEB-A -, die Zustimmung unter Bedingungen und Auflagen 
unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Einschränkung oder Änderung 
erteilen.
 
(5) Vor der Erteilung der Zustimmung zur Grundstücksentwässerungsanlage darf mit deren 
Herstellung oder Änderung nur begonnen werden, wenn und soweit der WVSO sein Einver-
ständnis erklärt hat.

(6) Ändert sich die Zusammensetzung der von einem Grundstück einzuleitenden Abwässer 
so, dass die Einleitungseinschränkungen der Anlage zu den AEB-A oder die Grenzwerte der 
Zustimmung überschritten werden, ist die Zustimmung erneut zu beantragen.

(7) Die Zustimmung zur Einleitung von gewerblichen und industriellen Abwässern sowie 
sonstiger, nicht häuslicher Abwässer wird widerruflich erteilt und kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Dies gilt auch für Abwässer von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, wie Bundeswehr, Bundesbahn, Bundespost, Schulen u. ä.

(8) Der Antrag ist schriftlich bei dem WVSO zu stellen. Er muss enthalten

a) die Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten und bestehenden Anlage mit Angabe 
der Größe und Befestigungsart der Hoffläche,

(b) bei Industrie- und Gewerbebetrieben, Krankenanstalten u.ä., Einrichtungen, Angaben 
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über Art, Menge und Zusammensetzung der Abwässer.

(9) Dem Antrag sind alle für die Beurteilung der Grundstücksentwässerungsanlage erforder-
lichen Unterlagen als Anlagen beizufügen.

(10) Sämtliche Antragsunterlagen sind von dem Anschlussberechtigten zu unterschreiben. 

(11) Der WVSO prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestim-
mungen dieser Satzung sowie den technischen Bestimmungen für den Bau und Betrieb von 
Grundstücksanlagen (DIN 1986) und den anderen Anforderungen an den Stand der Technik 
entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt der WVSO schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Ausfertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Die Zustim-
mung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Anderenfalls setzt der WVSO 
dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geän-
derten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen.

Der WVSO ist berechtigt, Ergänzungen der Unterlagen, Sonderzeichnungen, Abwasserun-
tersuchungsergebnisse und Stellungnahmen von Sachverständigen zu fordern, soweit dies 
notwendig ist.

(12) Für neu herzustellende oder zu ändernde Grundstücksentwässerungsanlagen kann die 
Zustimmung davon abhängig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, die den 
Vorschriften dieser Satzung nicht entsprechen, gleichzeitig satzungsgemäß hergerichtet oder 
entfernt werden.

(13) Ergeben sich während der Ausführungsplanung oder der Ausführung Abweichungen 
von der Zustimmung, ist unverzüglich das Einvernehmen mit dem WVSO herzustellen und 
ein Nachtrag zur Zustimmung vorzulegen.

(14) Die Zustimmung erlischt drei Jahre nach Zustellung, wenn

a) mit der Ausführung der Arbeiten nicht begonnen wird
oder
b) eine begonnene Ausführung länger als drei Jahre eingestellt war.

§ 9
Eigentum an Abwasser

(1) Das auf den Grundstücken anfallende Abwasser ist dem WVSO zu überlassen.

(2) Die Abwässer werden mit der Einleitung in die Abwasseranlage Eigentum des WVSO. 
Darin vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 

§ 10
Betrieb von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben mit Anschluss 

an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung
(1) Sind betriebsfähige öffentliche Abwasserkanäle noch nicht vorhanden oder Gebiete noch 
nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen, ist das Abwasser in Grundstückskläranla-
gen und in Ausnahmefällen in abflusslosen Sammelgruben einzuleiten. Die Grundstücksklär-
anlage bzw. abflusslose Sammelgrube ist auf dem jeweiligen Grundstück des Anschlussbe-
rechtigten zu erstellen; sie ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. Abflusslose 
Sammelgruben müssen dauerhaft dicht sein. Auf Verlangen des WVSO, insbesondere bei 
vermuteter Undichtigkeit, hat der Grundstückseigentümer einen Dichtigkeitsnachweis vor-
zulegen.

(2) Jedes Grundstück mit einer Grundstückskläranlage oder abflusslosen Sammelgrube un-
terliegt der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung.

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist nach Maßgabe dieser Satzung zum Anschluss seines 
Grundstücks, für das Abs. 1 zutrifft, an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung berechtigt. 
Er ist dabei insbesondere auch berechtigt, allen anfallenden Fäkalschlamm entsorgen zu las-
sen. Die §§ 5 und 6 dieser Satzung gelten entsprechend.

(4) Die zum Anschluss Berechtigten nach Abs. 3 sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentliche Fäkalschlammentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang) und diese zu benut-
zen.

(5) Grundstückseigentümer bzw. Betreiber einer Grundstückskläranlage sind verpflichtet, 
dem WVSO die Errichtung, die wesentliche Änderung, sowie Betreiberwechsel und die 
Stilllegung einer Grundstückskläranlage unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat u.a. An-
gaben zur örtlichen Lage, zum Behandlungsverfahren und zur allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung der Grundstückskläranlage sowie über das Vorliegen der wasserrechtlichen Ge-
stattung zu enthalten.

(6) Bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen nach Anlage 3 der Eigenüberwachungs-
verordnung (EigÜVO) vom 25.10.2010 in der jeweils geltenden Fassung sind die Grund-
stückseigentümer bzw. Betreiber der Grundstückskläranlage verpflichtet, die Protokolle der 
Wartung innerhalb eines Monats nach der Wartung an den WVSO zu übersenden. Die War-
tung ist durch einen Fachkundigen durchführen zu lassen. Der Nachweis der Fachkunde ist 
zusammen mit dem Wartungsprotokoll zu übersenden.

(7) Die Wartung muss bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen ohne bauaufsichtliche 
Zulassung mindestens halbjährlich erfolgen. Im Rahmen der Wartung ist der Ablauf der 
Grundstückskläranlage zu beproben und die Untersuchung der Probe auf die Parameter CSB, 
BSB5, absetzbare Stoffe und ph-Wert vorzunehmen.

(8) Bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen mit bauaufsichtlicher Zulassung richtet 
sich die Häufigkeit sowie der Umfang der Wartung nach den Anforderungen der bauaufsicht-
lichen Zulassung. Im Rahmen der Wartung ist der Ablauf der Grundstückskläranlage zu be-
proben. Der Untersuchungsumfang hat mindestens den Anforderungen der bauaufsichtlichen 
Zulassung zu entsprechen.

(9) Bei sonstigen Grundstückskläranlagen ist der Grundstückseigentümer bzw. der Betreiber 
der Grundstückskläranlage verpflichtet, dem WVSO auf Verlangen Einsichtnahme in das 
Betriebstagebuch und den Zutritt zum Grundstück zu gewähren, damit die Sichtkontrolle der 
Anlage erfolgen kann.

(10) Grundstückseigentümer bzw. Betreiber von Grundstückskläranlagen sind verpflichtet, 
die im Rahmen der Wartung bzw. Sichtkontrolle festgestellten Mängel und Schäden innerhalb 
einer angemessenen Frist zu beheben. Die Mangel- und Schadensbehebung ist dem WVSO 
unverzüglich anzuzeigen. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung zur Überwa-
chung der Selbstüberwachung und der Wartung von Kleinkläranlagen vom 19.10.2012.

(11) Hinsichtlich der Beschränkungen des in die Grundstückskläranlage bzw. abflusslose 
Sammelgrube einzuleitenden Abwassers gelten die Einleitungsbedingungen und –beschrän-
kungen, Anlage zu den AEB-A, entsprechend.

§ 11
Zwangsmittel

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie 
verstoßen wird, kann nach den §§ 53,54,55 und 56 des Gesetzes für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (SOG-LSA)  i. d. F. vom 23.09.2003 (GVBl.S.214)  in Verbindung mit § 71 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. S. 
710) –jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung- ein Zwangsgeld bis 500.000 Euro angedroht 
und festgesetzt werden. Die Zwangsgeldfestsetzung kann wiederholt werden, bis die ange-
ordnete Maßnahme durchgeführt wurde.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann auf vorherige Androhung im Wege der Ersatzvornah-
me vorgenommen werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsver-
fahren beigetrieben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit § 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

• entgegen dem Anschlusszwang nach § 6 sein Grundstück nicht oder nicht fristgerecht an die 
öffentliche Abwasseranlage anschließt,

• entgegen dem Benutzungszwang nach § 6 die öffentliche Abwasseranlage nicht benutzt,

• entgegen § 8 den erforderlichen Antrag bzw. Nachtrag. nicht oder nicht fristgerecht stellt,

• entgegen § 10 nicht den Anschluss an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung vornimmt 
und diese nutzt

• entgegen § 10 Absatz 1 Satz 4 den Dichtigkeitsnachweis der Sammelgrube nicht vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet wer-
den.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 114 Abs.3 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt handelt, wer

1. der Anzeige nach § 10 Abs. 5 
2. der Übersendung der Wartungsprotokolle nach § 10 Abs. 6 Satz 1 
3. der Beseitigung von Mängeln und Schäden nach § 10 Abs. 10 

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet 
werden.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.06.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung des 
WVSO vom 01.07.2012 außer Kraft. 

Osterburg, den 25. April 2013

  
  
  

  
  
  

    
Schröder  
Verbandsgeschäftsführer    

Wasserverband Osterburg - Stendal
Anlage 

Einleitungsbedingungen und -einschränkungen

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in Abs. 2 - 13 gere-
gelten Einleitungsbedingungen. Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung 
genehmigt wird, treten die in der Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle der in den 
nachfolgenden Absätzen festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund der Indirek-
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teinleiterverordnung erteilte Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Geltungsumfang die 
nachfolgend aufgeführten Einleitungsbedingungen.

(2) Alle Abwässer dürfen nur über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die Abwasser-
anlagen eingeleitet werden.

(3) Am Ablauf von Grundstückskläranlagen, die an einen Bürgermeisterkanal angeschlossen 
sind, müssen folgende Werte eingehalten werden: chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 
mg/l, Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l.

(4) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht 
werden, die

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen;
- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder 
beschädigen;
- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen;
- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 
erschweren oder verhindern 
- die effiziente Klärschlammbeseitigung beeinträchtigen
oder
- sich sonst schädlich (z. B. durch Geruchsbelästigung) auf die Umwelt, insbesondere die 
Gewässer auswirken.

(5) Dieses Verbot gilt insbesondere für

1. feuergefährliche oder explosive Stoffe wie Benzin, Benzol, Heizöl, Schmieröl, sonstige 
mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette und deren Emulsionen,
2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
3. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelgrube 
oder des Gewässers führen und Lösemittel,
4. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbrei-
ten können,
5. Grund-, Quell- und Drainagewasser, es sei denn, dass für die Durchführung von Bau-
maßnahmen zur Trockenhaltung der Baugruben eine zeitlich begrenzte Einleitung auf der 
Grundlage eines mit dem WVSO abgeschlossenen Einleitungsvertrages erfolgt. Zeitlich 
begrenzte Einleitung von Grund-, Quell- und Drainagewasser wird nur in Ausnahmefällen 
zur Trockenlegung von Gebäuden genehmigt. Die Genehmigung ist an die Errichtung eines 
Drainagewassersammelschachtes einschließlich Pumpe mit Betriebsstundenzähler oder ana-
loger Messeinrichtung gebunden.
6. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-
ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige 
Stoffe, die erhärten, Müll, Glas, Borsten, Lederreste
7. Lacke, Latexreste, Kalkhydrat, Gips, Mörtel,  flüssige und später erhärtende  Abfälle sowie 
Bitumen und dessen Emulsionen
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheider, Jauche, Gülle, Mist Abwasser aus Dunggru-
ben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,
9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus 
Grundstückskläranlagen und Abortgruben unbeschadet der Regelungen des WVSO zur Be-
seitigung der Fäkalschlämme,
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Anreicherungsfähig-
keit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als 
gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, 
Polycaclische Aromaten, Phenolek,
11. Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen, darf nur eingeleitet werden, wenn es der 2. 
Strahlenschutzverodnung vom 13.10.1976 (BGBL.I, Seite 2905 i.d.F. vom 18.05.1989 –ins-
besondere § 46 Abs. 3- entspricht.
12. sowie alle weiteren Stoffe, die gemäß Abfallbeseitigungsgesetz als Abfall ordnungsge-
mäß zu beseitigen sind.

Ausgenommen sind unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der 
Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind.

Abwasser darf nur in den zugelassenen Mengen in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet 
werden. Stoßartige Einleitungen von Abwasser, die zu einer Beeinträchtigung der öffentli-
chen Abwasseranlage führen, sind durch zeitlich verteilten Abfluss oder Rückhalteanlagen 
zu vermeiden.

(6) Der Anschluss von Abfall- und Nahrungsmittelrestezerkleinerern u.ä. an die Grundstück-
sentwässerungsanlage ist nicht zulässig.

(7) Die Einleitung von Abwasser, auch von gewerblichen und industriellen Abwässern sowie 
vergleichbaren Abwässern ist nicht zulässig, wenn die Schadstoffkonzentrationen in den Ab-
wasserteilströmen, ohne das zusätzliche Wassermengen zu einer Verdünnung führen, Grenz-
werte gemäß Anhang „Einleitungsgrenzwerte“ in einer Stichprobe überschreiten und solange 
nicht durch geltende gesetzliche Vorschriften niedrigere Grenzwerte festgelegt sind (Summe 
aus gelöstem und ungelöstem Anteil):

a) Leitet ein Betrieb an mehreren Stellen seine Abwässer in die öffentlichen Abwasseran-
lagen ein, so dürfen die Einleitungsgrenzwerte in einer Mischprobe, die aus den an jeder 
Einleitungsstelle als qualifizierte Stichprobe genommenen Proben zusammengestellt wird, 
nicht überschritten werden.

b) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Abwasser nicht den Anforderungen gemäß den 
Einleitungsgrenzwerten entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen 
und geeignete Rückhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Vorbehandlungsanlagen müssen 
so gebaut, betrieben und unterhalten werden, dass die Schädlichkeit des Abwassers so gering 
gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach 
dem Stand der Technik möglich ist. Bei den Stoffen, die in der Verwaltungsvorschrift zu § 
7a des Wasserhaushaltsgesetzes genannt sind, müssen die Vorbehandlungsanlagen so gebaut, 

betrieben und unterhalten werden, wie das bei Anwendung des jeweiligen Standes der Tech-
nik möglich ist. Diese Anlagen sind dem WVSO nach Inbetriebnahme anzuzeigen.

c) Sofern der Verband keine anderen Werte festlegt, gelten für den Ablauf der Abwasservor-
behandlungsanlagen die im Anhang angegebenen Grenzwerte der Schadstoffkonzentratio-
nen.

d) Zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit gemäß den Auflagen der Aufsichtsbehörde 
muss im Ablauf der Vorbehandlungsanlagen eine Möglichkeit zur Probeentnahme vorgese-
hen werden.

e) Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu überwachen und hierdurch zu 
gewährleisten, dass die in dieser Satzung von der Einleitung ausgenommenen Stoffe nicht in 
die öffentliche Entwässerungsanlage gelangen und sofern im Genehmigungsbescheid keine 
anderen Werte angegeben sind, die vorgenannten Grenzwerte eingehalten werden. Über die 
Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch zu führen, das Vertretern des WVSO auf Verlangen 
vorzuzeigen ist.

f) In jedem Betrieb muss eine Person bestimmt und dem WVSO schriftlich benannt werden, 
die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwortlich ist.

g) Jede abwasserrelevant wesentliche Störung an den Vorbehandlungsanlagen, die bereits 
Auswirkungen auf den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage vermuten lässt, ist dem 
WVSO unverzüglich anzuzeigen.

(8) Beim Anschluss von Grundstücken, auf denen Benzin, Benzol, Öl oder Fett und derglei-
chen anfallen kann, sind nach Anweisung des WVSO im Einzelfall Abscheider oder sonstige 
Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (Vergleiche DIN 
1986, DIN 1999 und DIN 4040, Teil 1 und 2). Für gefährliche Kohlenwasserstoffe werden 
nur Abscheider zugelassen, mit denen die Mindestablaufwerte nach geltenden Vorschriften 
eingehalten werden können. Die Abscheider für leicht brennbare oder explosionsfähige und 
für wassergefährdende Stoffe müssen mit einem Schwimmerverschluss versehen sein. Für 
die Abscheidung tierischer und pflanzlicher Fette und Öle dürfen nur zugelassene Abscheider 
eingebaut werden.

Die Abscheider müssen von dem Anschlussnehmer in regelmäßigen Zeitabständen gemäß 
Wartungs- und Bedienungsanweisungen und bei Bedarf entleert werden. Der WVSO kann 
die Entleerungs- und Reinigungszeiträume festsetzen. Jede Abscheideanlage ist mindestens 
einmal jährlich zu entleeren und zu reinigen. Der WVSO kann auf Kosten des Anschluss-
berechtigten die Entleerung und Reinigung der Abscheider selbst vornehmen lassen. Das 
Abscheidegut ist über zugelassenen Entsorgungsfirmen entsorgen zu lassen. Es sind die ge-
setzlichen Bestimmungen bezüglich einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu beachten. Ins-
besondere ist der schriftliche Entsorgungsnachweis vom Betreiber der Abscheideanlagen für 
mineralische Leichtflüssigkeiten auf Verlangen vorzulegen. Jede abwasserrelevante wesent-
liche Störung an den Abscheideanlagen sind dem WVSO unverzüglich anzuzeigen.

(9) Die im Anhang Einleitungsgrenzwerte, angegebenen Werte sind Höchstwerte, die nicht 
überschritten werden dürfen. 

Die Entnahme der Probe zur Kontrolle der Grenzwerte erfolgt durch qualifizierte Stichpro-
ben. Der WVSO ist berechtigt, eine andere Form der Probeentnahme durchzuführen, um 
genauere Kenntnisse über Konzentrationen und Frachten einzelner Parameter zu ermitteln.

(10) Ändert sich die Abwassermenge wesentlich, hat der Anschlussnehmer dies dem WVSO 
unverzüglich mitzuteilen. Reicht die vorhandene Abwasseranlage für die Aufnahme dieser 
erhöhten Abwassermenge nicht aus, kann der WVSO deren Zuleitung versagen, es sei denn, 
dass der Anschlussnehmer sich bereit erklärt, die Kosten für die notwendige Erweiterung der 
Abwasseranlage zu tragen.

(11) Erforderlichenfalls sind nach Anweisung des WVSO automatische Mess- und Regi-
striereinrichtungen zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit und Menge einzubauen und 
jederzeit funktionstüchtig in Betrieb zu halten.

(12) Der WVSO kann zusätzlich zu den Vorschriften der DIN 1986 die Errichtung eines 
Kontrollschachtes vor der Einleitungsstelle in die öffentliche Abwasseranlage auf Kosten des 
Anschlussnehmers fordern.

(13) Abwasser darf in die zentrale Abwasseranlage nur dann eingeleitet werden, wenn die 
vorgeschriebenen Grenzwerte dieser Einleitungsbedingungen eingehalten werden. Die Ein-
leitungsgrenzwerte gelten für das Abwasser, nach dem es eine eventuell notwendige Ab-
wasserbehandlungsanlage durchlaufen hat. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen und 
Abwasserteilströme –innerbetrieblich zu vermischen, um Einleitungswerte einzuhalten. Dies 
gilt nicht in bezug auf den Parameter Temperatur

(14) Höhere Einleitungswerte werden nicht zugelassen. Niedrigere als die aufgeführten Ein-
leitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt und die Einhal-
tung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Um-
ständen des Falls geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen 
oder der bei den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit 
der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen 
Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder das Einbringen von Stoffen, die die 
geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter 
das Einleitungsverbot nach Abs. 6
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Anhang

Einleitungsgrenzwerte

1. Allgemeine Parameter

a) Temperatur     bis 35 °
 (DIN 38404-C4, Dez. 1976
b) pH-Werte     min. 6,5 max. 10,0
 (DIN 38404-C4, Jan. 1984
c) absetzbare Stoffe     nicht begrenzt
 (DIN 38409-H9-2, Jul. 1980
soweit eine Schlammabscheidung wegen der ordnungsgemäßen Funktionsweise der öffentli-
chen Abwasserbehandlungsanlage erforderlich ist, kann eine Begrenzung von
      1-10 ml/l
nach 0,5 Std. Absetzzeit, in besonderen Fällen auch darunter, erfolgen.
d) BSB5      300 mg/l
e) CSB      500 mg/l

2.Verseifbare Öle und Fette: (schwerflüchtige lipophile Stoffe) 
direkt abscheidbar     100 mg/l
 (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)

3. Kohlenwasserstoffe 

a) direkt abscheidbar 
 (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)  50 mg/l
b) Soweit eine über die Abscheidung 
für Leichtflüssigkeit hinausgehende
Entfernung von Kohlenwasserstoffen
erforderlich ist: Kohlenwasserstoffe, gesamt  20 mg/l
 (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)
c) leichtflüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe
 (LHKW) gerechnet als Chlor   0,5 mg/l
d) gesamt      100 mg/l
 (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)

4. Halogenierte organische Verbindungen

 (DIN 38407-F9, Mai 1991)
Mit Wasser nicht mischbar    0,5 mg/l

5. Anorganische Stoffe (gelöste und ungelöste)

a) Antimon   (Sb)  0,5 mg/l
b) Arsen   (As)  0,5mg/l
c) Barium   (Ba)  5,0 mg/l
d) Blei +++)   (Pb)  1,0 mg/l
e) Cadmium +++)+)  (Cd)  0,5 mg/l; 1,0 g/h
f) Chrom VI   (Cr)  0,2 mg/l
g) Chrom +++)  (Cr)  1,0 mg/l
h) Cobalt   (Co)  2,0 mg/l
i) Kupfer +++)  (Cu)  1,0 mg/l
j) Nickel +++)  (Ni)  1,0 mg/l
k) Quecksilber  (Hg)  0,1 mg/l
l) Selen   (Se)  2,0 mg/l
m) Silber   (Ag)  1,0 mg/l
n) Zink +++)   (Zn)  5,0 mg/
o) Zinn   (Sn)  5,0 mg/l

6. Anorganische Stoffe  (gelöst) 

a) Stickstoff aus 
 Ammonium und Ammoniak (NH4, NH3) 80,0 mg/l
b) Cyanid leicht freisetzbar (CN)  1,0 mg/l
c) Cyanid gesamt  (CN)  20,0 mg/l
d) Fluorid   (F)  50,0 mg/l 
e) Nitrit ++++)  (No2-N)  10,0 mg/l
f) Sulfat   (SO4)  600,0 mg/l
g) Sulfid   (SO3)  2,0 mg/l
h) Phosphatverbindungen (P)  50,0 mg/l

7. Organische Stoffe 

a) wasserdampfflüchtige Phenole (C6H5OH)       100,0 mg/l
b) Farbstoffe                                      nur in so einer niedrigen
       Konzentration, dass der Vor-
      fluter nach Einleitung des 
      Ablaufs der öffentlichen Ab-
      wasserbehandlungsanlage 
      visuell nicht mehr gefärbt 
      erscheint 

8. Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe
 
 z. B. Natriumsulfid    100,0 mg/l

Der WVSO behält sich vor, Grenzwerte für weitere Stoffe festzulegen. Ebenfalls können im 
Einzelfall die Konzentrationen bzw. Frachten einzelner Schadstoffe weiter herabgesetzt wer-
den, falls der Betrieb der Abwasseranlage oder der Klärschlammverwertung dies notwendig 

machen bzw. gesetzlich niedrigere Grenzwerte als die vorstehenden festgesetzt werden. 

Ferner gelten die Werte der Abwasserverordnung. Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoff-
verbindungen EG-Richtlinien über Grenzwerte bestehen, gelten diese an Stelle der vor-
genannten Werte. Überlassen derartige EG-Richtlinien die Bestimmung von Grenzwerten 
einzelstaatlichen Regelungen, sind an Stelle der Einleitungsbegrenzungen die diesbezüglich 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz über Mindestanfor-
derungen für das Einleiten von Abwasser bzw. entsprechende andersrechtlichen Vorschriften 
anzuwenden. 

Wasserverband Stendal - Osterburg

Allgemeine Bedingungen 
des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (nachstehend "WVSO" 

genannt) für den Anschluss an die Abwasseranlagen und deren Benutzung
(Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser - AEB-A -) 

Diese AEB-A einschließlich der Einleitungsbedingungen (Anlage) und der Preisregelungen 
„Abwasser“ regeln das Verhältnis zwischen den Benutzern der öffentlichen Abwasseranla-
gen und dem WVSO entsprechend § 1 Abs. 4 der Entwässerungssatzung des WVSO. 

1. Abwasserentsorgungsvertrag

1.1. Der WVSO schließt den Abwasserentsorgungsvertrag mit dem Grundstückseigentümer 
oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigten (Anschlussnehmer) ab.

1.2. Steht das Eigentum an einem Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so 
wird der Vertrag mit der Gemeinschaft der Eigentümer abgeschlossen. Jeder Eigentümer, 
auch bei einer Bruchteilsgemeinschaft, haftet als Gesamtschuldner. Die Eigentümergemein-
schaft verpflichtet sich, eine Person zur Entgegennahme von Erklärungen des WVSO die-
sem gegenüber zu bevollmächtigen. Geschieht dies nicht, so gelten die an einen Eigentümer 
abgegebenen Erklärungen des WVSO auch als den übrigen Eigentümern zugegangen. Die 
Eigentümergemeinschaft hat einen Eigentümerwechsel und einen Wechsel der bevollmäch-
tigten Person dem WVSO unverzüglich mitzuteilen. 

1.3. Absatz 1.2 gilt entsprechend, wenn ein sonstiges dingliches Nutzungsrecht an einem 
Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht.

1.4. Der Vertrag soll schriftlich geschlossen werden. Ein Antrag gemäß § 8 Abs. 1 der  Ent-
wässerungssatzung auf Entsorgung des Grundstücks, der auf einem besonderen - beim WV-
SO erhältlichen Vordruck - gestellt werden soll, führt zum Abschluss des Abwasserentsor-
gungsvertrages, wenn der WVSO ihm nicht innerhalb von 4 Wochen widerspricht. Ist er auf 
diese oder andere Weise abgeschlossen worden, so hat der WVSO den Vertragsschluss dem 
Anschlussnehmer schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Einrich-
tungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung 
wird auf die dem Vertrag zugrundeliegenden allgemeinen Entsorgungsbedingungen hinge-
wiesen. Der WVSO ist verpflichtet, jedem Anschlussnehmer die allgemeinen Entsorgungs-
bedingungen einschließlich der Preisregelungen „Abwasser“ unentgeltlich zu übermitteln.

1.5. Kommt der Vertrag durch die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zustande, so ist der 
Anschlussnehmer verpflichtet, dies dem WVSO unverzüglich mitzuteilen. Die Abwasserent-
sorgung erfolgt zu den geltenden Entsorgungsbedingungen des WVSO. Dem Anschlussneh-
mer sind auf Verlangen, die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen, unentgeltlich zu übermitteln.

1.6. Der Entsorgungsvertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Anschluss an den öffentlichen 
Schmutz- bzw. Mischwasserkanal hergestellt und vom Beauftragten des WVSO abgenom-
men wurde. Bei Komplexerschließungen gilt der vorgegebene Umschlusstermin als Ver-
tragsbeginn. Ab Vertragsbeginn wird ein Vorhaltepreis in Höhe des gültigen Grundpreises 
laut Preisregelungen „Abwasser“ je Anschluss berechnet. 

1.7. Ist der Anschlussnehmer der Grundstückseigentümer, so kann er im Falle des Übergangs 
des dinglichen Nutzungsrechts am Grundstück auf einen Dritten den Vertrag mit vierwöchi-
ger Frist auf das Ende des Kalendermonats kündigen. Ist der Anschlussnehmer ein sonst zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigter, gilt Satz 1 im Falle des Wegfalls seines 
Nutzungsrechts entsprechend. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

2. Abwassereinleitung 

2.1. Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in der Anlage geregelten 
Einleitungsbedingungen. Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung geneh-
migt wird, treten die in der Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle der in der Anlage 
festgelegten Einleitungsbedingungen. 

2.2. Die Bedingungen, Auflagen und Einschränkungen für die Zustimmung zur Einleitung 
können in besonderen Fällen gegenüber dem Anschlussnehmer im Rahmen einer Sonderver-
einbarung geregelt werden

2.3. Der WVSO hat jederzeit das Recht, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen. Wird durch 
das Untersuchungsergebnis eine nicht erlaubte Einleitung von Abwasser festgestellt, hat der 
Grundstückseigentümer die Kosten der Untersuchung und die Kosten für die Beseitigung der 
ggf. durch die Einleitung verursachten Schäden in der Abwasseranlage zu tragen.

3. Umfang der Abwasserentsorgung 

3.1. Der WVSO ist nur verpflichtet, Abwasser entsprechend der Entwässerungssatzung des 
WVSO abzunehmen, vorausgesetzt die in der Anlage  festgelegten Einleitungsbedingungen 
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werden eingehalten. Die Abnahme erfolgt mit der Einleitung oder Übergabe in die öffentli-
che Abwasseranlage.

3.2. Die Abwasserentsorgung kann unterbrochen werden, soweit und solange der WVSO 
durch höhere Gewalt oder Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, an der Abwasserentsorgung gehindert ist oder die Unterbrechung zur Vornah-
me betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der WVSO hat jede Unterbrechung un-
verzüglich zu beheben. Im Falle einer nicht nur für kurze Zeit beabsichtigten Unterbrechung 
der Abwasserentsorgung hat der WVSO die Anschlussnehmer rechtzeitig zu unterrichten, es 
sei denn, dass die Unterrichtung nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der 
WVSO dies nicht zu vertreten hat.

3.3. Der WVSO ist berechtigt, die Abwasserentsorgung zu verweigern, wenn der Anschlus-
snehmer den allgemeinen Entsorgungsbedingungen und speziell den Einleitungsbedingun-
gen zuwiderhandelt.

3.4. Der WVSO hat die Abwasserentsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die 
Gründe für ihre Verweigerung entfallen sind. 

4. Haftung

4.1. Der WVSO haftet nicht für Schäden, die durch Betriebsstörungen der öffentlichen Ab-
wasseranlage oder durch Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignissen, insbeson-
dere Hochwasser, hervorgerufen werden.

4.2. Der Anschlussnehmer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der 
öffentlichen Abwasseranlage einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

4.3. Wer den Vorschriften dieser "Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser" zu-
widerhandelt, haftet dem WVSO für alle diesem dadurch entstehenden Schäden und Nach-
teile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage verursacht werden, soweit diese vom Anschlussnehmer 
herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sind. Mehrere Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner.

5. Grundstücksbenutzung

5.1. Der Anschlussnehmer hat für Zwecke der Abwasserentsorgung das Verlegen von Lei-
tungen einschließlich Zubehör zur Durch- und Ableitung von Abwasser sowie die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen und den Betrieb dieser Anlagen auf dem Grundstück unentgeltlich 
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossen oder anzuschließen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

5.2. Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.
 
5.3. Überbauung der Abwasseranlage durch Gebäude oder bauliche Anlagen oder deren 
Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sind unzulässig, wenn sie den ordnungsgemäßen 
Bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Entgegen Satz 1 erfolgte 
Überbauungen sind nach Aufforderung durch den WVSO innerhalb einer von ihm gesetz-
ten, angemessenen Frist durch den Anschlussnehmer zu beseitigen. Die Beseitigung ist dem 
WVSO anzuzeigen.

5.4. Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der 
WVSO zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtung ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient.

5.5. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des WV-
SO die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des Grund-
stücks  im Sinne der Ziffern 5.1 und 5.4 nachzuweisen.

5.6. Die Ziffern 5.1 bis 5.5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen so-
wie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

6. Auskunfts- und Mitteilungspflicht

6.1. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Abwasserentsorgungsverhält-
nisse und die für die Berechnung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen, andere Nutzungsberechtigte dazu anzuhalten und Änderun-
gen unverzüglich dem WVSO mitzuteilen.

6.2. Der Anschlussnehmer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen sowie 
Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vorbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem WVSO anzuzeigen.

6.3. Gelangen Stoffe entgegen den geltenden Rechtsvorschriften oder den Einleitungsbedin-
gungen des WVSO in die Abwasseranlage, hat der Anschlussnehmer dies dem WVSO in der 
Art und Menge unverzüglich mitzuteilen.   

6.4. Bei Abbruch eines mit dem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 
dies dem WVSO rechtzeitig vorher mitzuteilen, damit die Hausanschlussleitung verschlos-
sen oder beseitigt werden kann. Wird ein Gebäude zerstört, so ist dies dem WVSO unver-
züglich anzuzeigen.

6.5. Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, hat der bisherige Eigentümer die Rechts-
änderung unverzüglich dem WVSO schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise ist auch der 
neue Eigentümer verpflichtet.

7. Baukostenzuschuss (BKZ)

7.1. Zur anteiligen Deckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentli-
chen Abwasseranlagen ist der WVSO berechtigt, von den Anschlussnehmern  einen Bauko-
stenzuschuss zu verlangen. 

7.2. Bei Grundstücksanschlüssen, für die bereits von dem WVSO Baukostenzuschüsse er-
hoben worden sind, darf der WVSO keinen Baukostenzuschuss für dieselbe Maßnahme ver-
langen.

7.3. Der Anschlussnehmer hat bei einem Anschluss an die Anlagen des WVSO oder bei einer 
wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderungen einen Baukostenzuschuss gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen an den WVSO zu zahlen.

7.4. Der Baukostenzuschuss wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berech-
net. Die Höhe ist den jeweils gültigen Preisregelungen „Abwasser“ zu entnehmen.

7.5. Als Grundstücksfläche gilt

a) die Gesamtfläche des Grundstücks mit Ausnahme der Flächen, die im Flurstückskataster 
oder Grundbuch ausschließlich als nicht baulich genutzte Flächen ausgewiesen sind. Sofern 
bei diesen Grundstücken die Gesamtfläche 1800 m² überschreitet, wird die darüber hinaus-
gehende Fläche, die nicht baulich/wirtschaftlich oder gewerblich genutzt wird, nicht zur Be-
rechnung herangezogen. Bei einer späteren, weiteren baulichen und gewerblichen Nutzung 
der über 1800 m2 hinausgehenden Fläche erfolgt eine Nachberechnung unter Zugrundele-
gung der zusätzlich genutzten Fläche.

Teilt der Anschlussnehmer dem WVSO die Erweiterung der baulichen oder gewerblichen 
Nutzung nicht mit, werden bei der Nachberechnung Zinsen in Höhe von 8 % in Ansatz ge-
bracht. Es werden die vollen Monate seit Beginn der Maßnahmen zur baulichen oder gewerb-
lichen Nutzung berechnet. 

b) bei Grundstücken, mit sonstiger Nutzung ohne Bebauung (z.B. Schwimmbäder) eine 
Grundstücksfläche bis 600 m², 

c) für unbebaute Grundstücke, die sich in landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher oder 
gärtnerischer Benutzung befinden, wird bis zu tatsächlichen Bebauung kein Baukostenzu-
schuss erhoben.

7.6. Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenmaßstabs werden zudem Vollge-
schosse in Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks nicht feststellbar, werden bei industriell oder gewerblich genutzten Grundstücken 
je angefangene 2,80 m und bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je angefange-
ne 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

Als Anzahl der Vollgeschosse gilt

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse

b) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse oder die nach Bauplanungsrecht auf dem Grundstück zulässig wären.

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss,

d) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das Kirchengebäude 
als eingeschossiges Gebäude behandelt.

7.7. Der Baukostenzuschuss sowie die in Ziffer 8.6 geregelten Grundstücksanschlusskosten 
werden dem Anschlussnehmer unter Angabe der jeweiligen Berechnungsgrundlage getrennt 
errechnet und aufgegliedert mitgeteilt.

7.8. Der Baukostenzuschuss und die Grundstücksanschlusskosten werden 4 Wochen nach 
Rechnungslegung fällig. Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Grundstücks-
anschlusskosten kann die Aufnahme der Entsorgung abhängig gemacht werden.     

7.9. Mit den Anschlussnehmern kann vereinbart werden, dass die Baukostenzuschüsse be-
reits vor Erstellung der Anschlüsse gezahlt werden.  

8. Grundstücksanschlüsse 

8.1. Der Grundstücksanschluss besteht aus der Verbindung der öffentlichen Abwasseranlage 
mit der Grundstücksentwässerungsanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle der Abwasseran-
lage und endet mit dem Grundstücksanschlussschacht, falls dieser nicht vorhanden ist, an der 
Grundstücksgrenze. Bei Altanlagen gilt diese Regelung nur, sofern der Anschluss durch den 
WVSO errichtet oder diesem übergeben wurde.

8.2. Der WVSO kann verlangen, dass jedes Grundstück oder jedes Haus einen eigenen, in 
der Regel unmittelbaren Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage erhält. Befinden sich 
auf dem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, 
so kann der WVSO für jedes dieser Gebäude, insbesondere dann, wenn ihnen eine eigene 
Hausnummer zugeteilt ist, einen eigenen Anschluss verlangen.

8.3. Der WVSO entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Im Falle ei-
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nes Grundstücksanschlussschachtes ist dieser in der Regel auf dem Grundstück anzuordnen. 

8.4. Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwie-
rigkeiten, die auch ein Abweichen von zugestimmten Plänen erfordern können, so hat der 
Anschlussnehmer den dadurch für die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage ent-
stehenden Aufwand zu tragen. Der Anschlussnehmer kann keine Ansprüche geltend machen 
für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Grundstücks-
anschlusses beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.

8.5. Grundstücksanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des WVSO und werden vorbe-
haltlich der Ziffer  10.1 Satz 3, ausschließlich vom WVSO hergestellt, unterhalten, geändert, 
erneuert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein; Ziffer 5.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Einrichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. Er 
darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

8.6. Der Anschlussnehmer erstattet dem WVSO die Kosten für die Erstellung des Grund-
stücksanschlusses, einschließlich der Kosten des Grundstücksanschlussschachtes, sowie für 
Veränderungen des Grundstücksanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 
seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. Eine Pau-
schalierung ist möglich. Die Höhe ergibt sich aus den jeweils gültigen Preisregelungen „Ab-
wasser“.

8.7. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des WV-
SO die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Grund-
stücksanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubrin-
gen. 

9. Inbetriebsetzung

9.1. Der WVSO oder dessen Beauftragte nehmen den Anschluss der Grundstücksentwässe-
rungsanlage an das Kanalnetz ab und erteilen die Freigabe zum Betrieb.

9.2. Jede Freigabe der Grundstücksentwässerungsanlage ist beim WVSO über den Anschlus-
snehmer zu beantragen.

9.3. Die Kosten für die Freigabe werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. 
Die erstmalige Freigabe ist unentgeltlich. Ist eine beantragte Freigabe nicht möglich, z.B. 
aufgrund festgestellter Mängel an der Grundstücksentwässerungsanlage oder aus anderen 
Gründen, die der Anschlussnehmer zu vertreten hat, so erstattet der Anschlussnehmer dem 
WVSO auch die dadurch entstandenen zusätzlichen Kosten. Die Freigabe bei einer Wie-
derinbetriebsetzung ist kostenpflichtig.  

10. Grundstücksentwässerungsanlagen

10.1. Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem 
Sammeln bzw. dem Behandeln und/oder Ableiten des Abwassers dienen. Die Grundstück-
sentwässerungsanlage beginnt hinter dem Grundstücksanschlussschacht, ist dieser nicht 
vorhanden an der Grundstücksgrenze. Soweit der Grundstücksanschluss im Eigentum des 
Grundstückseigentümers steht, ist er Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage.  

10.2. Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur unter Beachtung der geltenden Rechts-
vorschriften und der Bedingungen des Abwasserentsorgungsvertrages sowie nach dem Stand 
der Technik  hergestellt, unterhalten, geändert, erneuert und betrieben werden.

10.3. Für das Verlegen der Grundstücksentwässerungsanlage bis zur öffentlichen Abwasser-
anlage sowie den Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlage an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile 
einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verant-
wortlich. Die Ausführung von Kanalbaumaßnahmen hat nach DIN 1986 zu erfolgen. 

10.4. Der Anschlussnehmer hat die Grundstücksentwässerungsanlage stets in einem ein-
wandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so sind 
diese durch den Anschlussnehmer unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.

10.5. Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr 
den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne der Ziffer 10.2, so hat der Anschlussnehmer 
sie auf Verlangen des WVSO auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für eine solche 
Anpassung ist dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzuräumen. Der An-
schlussnehmer ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann verpflich-
tet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen. 

10.6. Besteht für die Ableitung aller oder eines Teils der Abwässer zu einer Abwasseran-
lage kein natürliches Gefälle, kann der WVSO den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage 
durch den Anschlussnehmer auf dessen Kosten verlangen. Die Hebeanlage ist Bestandteil der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

10.7. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist, sofern sie nicht mit einer Hebeanlage verse-
hen ist, vom Anschlussnehmer gegen einen Rückstau des Abwassers aus der Abwasseranlage 
zu sichern.

10.8. Der WVSO ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik weitere 
technische Anforderungen an die Grundstücksentwässerungsanlage und deren Betrieb fest-
zulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Entsorgung notwendig 
ist.

11. Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben

11.1. Wenn das Abwasser keiner öffentlichen Kläranlage zugeführt werden kann, ist eine 
Grundstückskläranlage als Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage zu errichten 

und zu betreiben. In Ausnahmefällen kann auf Antrag befristet oder unbefristet eine abflus-
slose Sammelgrube genehmigt werden. Die Inbetriebnahme, die wesentliche Änderung so-
wie die Stilllegung der Sammelgrube ist dem WVSO unverzüglich zu melden. In diesen 
genannten Fällen hat der Anschlussnehmer das Grundstück an die öffentliche Fäkalschlam-
mabfuhr anzuschließen.

11.2. Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind nach dem Stand der Tech-
nik unter Berücksichtigung der Benutzungsbedingungen und Auflagen für das Einleiten von 
Abwasser zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und zu ändern.  

11.3. Die Kosten für die Herstellung und den Betrieb der Anlage trägt der Anschlussneh-
mer. Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von solchen Anlagen hat der An-
schlussnehmer auf seine Kosten binnen zwei Monaten die Teile, die nicht Bestandteil der 
neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen, entleeren zu lassen, zu reinigen und 
zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. Die übrigen Teile hat er auf seine Kosten 
anzupassen.

11.4. Die Grundstückskläranlage oder die abflusslose Sammelgrube ist so zu erstellen, dass 
die Abfuhr des Fäkalschlamms bzw. Entleerung durch Entsorgungsfahrzeuge ungehindert 
möglich ist. Der WVSO kann insbesondere verlangen, dass die Zufahrt zur Grundstücksklär-
anlage bzw. abflusslosen Sammelgrube in verkehrssicherem Zustand gehalten wird und dass 
störende Bepflanzungen und Überschüttungen von Schachtdeckeln beseitigt werden.

11.5. Der WVSO oder der von ihm beauftragte Abfuhrunternehmer räumt die Grundstücks-
kläranlage oder abflusslose Sammelgrube und fährt den Fäkalschlamm/ das Abwasser  ab. 
Zu diesem Zweck ist dem WVSO oder dem beauftragten Dritten Zutritt zu gewähren. Der 
WVSO bestimmt den Zeitraum, in dem der Anschlussnehmer die Durchführung der Entsor-
gung vornehmen zu lassen hat. Die Zeiträume für die Entsorgung werden in der örtlichen 
Presse veröffentlicht.

Die Abfuhr des Fäkalschlamms hat in folgendem Rhythmus zu erfolgen:

a) Abflusslose Sammelgruben sind regelmäßig - unter Berücksichtigung des anfallenden Ab-
wassers (Wasserverbrauch) und des Fassungsvermögens der abflusslosen Sammelgrube - zu 
leeren, spätestens, wenn diese bis auf 50 cm unter dem Zulauf angefüllt sind. Der Grund-
stückseigentümer  ist verpflichtet rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Werktage vor dem beab-
sichtigten Termin, die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.

b) Kleinkläranlagen sollen in den vom Verband vorgegebenen Zeiträumen, mindestens je-
doch einmal jährlich und / oder bei Bedarf entschlammt werden. Der Grundstückseigentümer  
ist verpflichtet, mindestens jedoch 3 Werktage vor dem beabsichtigten Termin, die Entlee-
rung der Kleinkläranlage anzuzeigen.

11.6. Hinsichtlich der Beschränkungen des in die Grundstückskläranlage oder abflusslose 
Sammelgrube einzuleitenden Abwassers gilt die Anlage Einleitungsbedingungen und –ein-
schränkungen zu diesen AEB entsprechend. 

12. Zutrittsrecht und Überwachung

12.1. Der Anschlussnehmer gestattet den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
WVSO den Zutritt zu seinem Grundstück und seinen Räumen und zu allen Teilen der Grund-
stücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, 
die Entnahme von Abwasserproben, die Durchführung von Messungen und zur Ermittlung 
preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. Dasselbe gilt für die Überprüfung der 
Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn der WVSO sie nicht selbst unterhält. Die 
Anschlussnehmer werden vorher verständigt; das gilt nicht für Probeentnahmen und Abwas-
sermessungen. Das Zutrittsrecht ist ausdrücklich vereinbart.

12.2. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, seinen Mietern, Pächtern oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten aufzuerlegen, den Beauftragten des WVSO zu den in  Ziffer 12. 1 ge-
nannten Zwecken Zutritt zum Grundstück und zu ihren Räumen zu gewähren. Der Anschlus-
snehmer ist verpflichtet, soweit aus den in Ziffer 12.1 genannten Gründen erforderlich, den 
Beauftragten die Möglichkeit zu verschaffen, die Räume sonstiger Dritter zu betreten 

12.3. Die Bestimmungen der Ziffern 12.1 bis 12.2 gelten in gleicher Weise für Betreiber von 
Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben.

13. Abwasserentgelt

13.1. Für die Benutzung der Abwasseranlagen wird ein Abwasserentgelt, bestehend aus 
Grundpreis und Arbeitspreis gemäß der jeweils gültigen Preisregelungen „Abwasser“ des 
WVSO in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

13.2. Der Grundpreis wird je Anschlussnehmer erhoben. Die Höhe ergibt sich aus den Preis-
regelungen „Abwasser“ in der jeweils geltenden Fassung

13.3 Der Arbeitspreis wird nach der Menge und Art des in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangten Abwassers bemessen. 

Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten:
   
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte 
und durch Messeinrichtungen ermittelte Frischwassermenge

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermen-
ge.

13.4. Wird in die jeweilige Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet, so 
werden zu dem jeweils gültigen Arbeitspreis nachfolgende Verschmutzungszuschläge erho-
ben.
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Der Verschmutzungsgrad - gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), des Rohwas-
sers in mg/l - wird durch mindestens fünf Kontrollen pro Jahr festgestellt und mit dem Mittel-
wert festgesetzt. Dabei bleibt der jeweils höchste und niedrigste Wert unberücksichtigt.

Der Verschmutzungszuschlag beträgt für jeden m3 Abwasser bei einem Verschmutzungsgrad 
von

a) 750 - 2000 mg/l   = 20 % Zuschlag
b)      2000 - 4000 mg/l   = 30 % Zuschlag
c)      4000 - 10.000 mg/l   = 40 % Zuschlag
d)       über 10.000 mg/l   = 50 % Zuschlag

13.5 .Auf Verlangen des WVSO hat der Anschlussnehmer zur Festsetzung der Wassermenge 
im Sinne des Absatzes 13.3 Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entspre-
chen müssen, auf seine Kosten anzubringen, durch den Verband abnehmen zu lassen und zu 
unterhalten. Der Zählerstand ist dem Verband zum Abrechnungszeitpunkt mitzuteilen. Der 
WVSO kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung durch die Eichbehörde oder 
eine staatliche anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. 
Die Kosten der Prüfung fallen den Anschlussnehmer zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem WVSO. Verlangt der WVSO 
keine Messeinrichtung, so hat der Anschlussnehmer den Nachweis der eingeleiteten Abwas-
sermengen durch nachprüfbare Angaben zu erbringen. Kommt der Anschlussnehmer dieser 
Verpflichtung nicht nach oder zeigt die Messeinrichtung des Anschlussnehmers nicht richtig 
oder überhaupt nicht an, so ist der WVSO berechtigt, die eingeleitete Abwassermenge zu 
schätzen. Der entstandene Aufwand für die Messeinrichtung sowie die durchzuführende Ab-
nahme durch den Beauftragten des WVSO gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

13.6. Bei Schätzungen gemäß Ziffer 13.5 Satz 6 wird eine Abwassermenge von 2,7 m³ pro 
Person und Monat angenommen.

13.7. Nachweislich den öffentlichen Abwasseranlagen nicht zugeführte Abwassermengen 
können auf Antrag des Anschlussnehmer bei der Berechnung des Abwasserentgeltes  abge-
setzt werden. Der Antrag muss bis zum Ende des Kalenderjahres oder des davon abweichen-
den Abrechnungszeitraumes vom Anschlussnehmer gestellt werden. Die Nachweispflicht für 
nicht zugeführte Abwassermengen obliegt dem Anschlussnehmer. Der entstandene Aufwand 
für die Messeinrichtung sowie die durchzuführende Abnahme durch den Beauftragten des 
WVSO gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

13.8. Für die Ermittlung der aus den abflusslosen Sammelgruben zu entsorgenden Menge 
des Abwassers gilt der Frischwassermaßstab. Insoweit finden die Bestimmungen 13.1-7 ent-
sprechend Anwendung.

13.9. Für die Ermittlung der Menge des aus Kleinkläranlagen zu entsorgenden Fäkalschlamms 
gilt die vor Ort entnommene Fäkalschlammmenge in m³.

14. Rechnungslegung und Bezahlung 

14.1. Die Rechnungslegung für die eingeleitete Abwassermenge, erfolgt ein- oder mehrmo-
natlich oder im Abstand von etwa 12 Monaten (= Abrechnungsjahr).  

14.2. Wird die Wassermenge jährlich abgelesen und abgerechnet, erhebt der WVSO in glei-
chen Abständen Abschläge für die Entsorgung. Deren Höhe bemisst sich nach der durch-
schnittlichen berechneten Abwassermenge des Anschlussnehmers im vorangegangenen Ab-
rechnungsjahr bzw. bei einem neuen Anschlussnehmer nach der durchschnittlichen berech-
neten Abwassermenge vergleichbarer Anschlussnehmer.

14.3. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des jeweiligen 
Abrechnungsjahres (Zwölfmonats-Zeitraum) unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum 
abgebuchten bzw. gezahlten Abschläge.

14.4. Wird die Wassermenge ein- oder mehrmonatlich abgelesen und abgerechnet, erhebt der 
WVSO einen Abschlag, der zum angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig wird. Der Abschlag bemisst sich nach der 
durchschnittlichen Wassermenge des Anschlussnehmers im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
bzw. bei einem neuen Anschlussnehmer nach der durchschnittlichen Wassermenge vergleich-
barer Anschlussnehmer.

14.5. Die endgültige Abrechnung entsprechend der abgelesenen Wassermenge erfolgt unter 
Berücksichtigung des gezahlten Abschlages in Verbindung mit der nächsten Ablesung.

14.6. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird die für die 
neuen Preise maßgebliche Abwassermenge zeitanteilig berechnet. Entsprechendes gilt bei 
Änderung der Umsatzsteuer.

15. Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Entsorgung

15.1. Die Rechnungsbeträge werden entsprechend der Rechnungsangaben fällig.
Als Zahlungstag gilt bei Überweisung der Tag der Gutschrift. Einwendungen gegen Rech-
nungen sollen binnen eines Monats nach Zugang erhoben werden.

Mahnungen sind kostenpflichtig. 

Es werden
für die 1. Mahnung                                                              5,00 Euro
für die 2. Mahnung                                                            10,00 Euro
erhoben.
Weiterhin werden
für den Einzug durch Beauftragte  15,00 Euro
für das gerichtliche Mahnverfahren  20,00 Euro

erhoben.
Für den Verzugszeitraum werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %Punkten über dem Ba-
siszinssatz fällig. Bei Ratenzahlungen und Stundungsvereinbarungen werden 6 % Zinsen 
erhoben. 

15.2. Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung ist der WVSO berechtigt, 
die Entsorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der An-
schlussnehmer darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Nichterfüllung 
der Zahlungspflicht stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass er seiner Zahlungsver-
pflichtung zukünftig fristgemäß nachkommt.

15.3. Der WVSO hat die Entsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald der An-
schlussnehmer die Kosten der Einstellung und der Wiederaufnahme der Entsorgung ersetzt 
hat.

15.4. Einwendungen gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von 2 Jahren nach 
Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsrechnung geltend gemacht wird.

15.5. Gegen Ansprüche des Unternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

16. Änderungsklausel

Der WVSO ist berechtigt, diese AEB-A nebst Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. Derar-
tige Änderungen werden in den Amtsblättern des Landkreises Stendal, des Altmarkkreises 
Salzwedel und des Landkreises Börde öffentlich bekannt gemacht
Damit gelten sie als zugegangen und sind Vertragsbestandteil.

17. Inkrafttreten

Diese Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser sind gültig ab dem 01.06.2013 
und ersetzen sämtliche bisher geltenden Regelungen hinsichtlich der Entsorgung durch den 
WVSO.

Osterburg, den 25. April 2013  

  
  
  

  
  
  

    
Schröder  
Verbandsgeschäftsführer    

Wasserverband Stendal-Osterburg

Bekanntmachung
des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO)

Entgelte für die Ausfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen
gültig ab 1. Mai 2013

42,- Euro/m³

Osterburg, den 25. April 2013 

  
  
  

  
  
  

    
Schröder  
Verbandsgeschäftsführer   
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